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heute möchte ich ein paar Worte im Hinblick auf 
unsere schöne Römerstraße an Sie richten. 
Manche nennen sie auch das „Wohnzimmer“ 
unserer Stadt, ein Herzstück mitten im Ort, an dem 
wir uns treffen, feiern und wo wir gerne schlendern.

Doch leider trüben immer wieder Unrat und achtlos 
weggeworfene Zigarettenkippen das Bild unserer 
pittoresken Stadtmitte.

Persönlich berührt mich dieses Thema sehr, 
denn ich möchte, dass unsere Hauptstraße sauber 
und einladend bleibt – für Sie, für mich und für 
alle unsere Gäste. Deshalb habe ich zusammen 
mit dem Stadtmarketing-Verein und einigen 
engagierten Geschäftsleuten symbolisch die 
Ärmel hochgekrempelt und die Straße gekehrt.

Es war ein kleiner Akt, der zeigt: Jeder von uns kann etwas bewirken!

Als einfache, aber wirkungsvolle Lösung für Raucherinnen und 
Raucher gibt es sog. Taschenaschenbecher. Diese sind klein, 
praktisch und helfen dabei, unsere Stadt sauber zu halten. 

Ich lade Sie herzlich ein, diese kleinen Helfer zu nutzen anstatt die 
Kippen achtlos auf die Straße zu werfen. Jede und jeder kann so 
Verantwortung für unser Stadtbild mitübernehmen.

Lassen Sie uns zusammen dafür sorgen, dass unsere Römerstraße weiterhin ein Ort 
ist, an dem wir uns wohlfühlen können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement!

Herzliche Grüße

Ihr Bürgermeister

Dietmar Fieger

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
 
heute möchte ich ein paar Worte 
im Hinblick auf unsere schöne 
Römerstraße an Sie richten. 
Manche nennen sie auch das 
„Wohnzimmer“ unserer Stadt, ein 
Herzstück mitten im Ort, an dem 
wir uns treffen, feiern und wo wir 
gerne schlendern.  
Doch leider trüben immer wieder 
Unrat und achtlos weggeworfene 
Zigarettenkippen das Bild unserer 
pittoresken Stadtmitte. 
 
Persönlich berührt mich dieses 
Thema sehr, denn ich möchte, dass 
unsere Hauptstraße sauber und 
einladend bleibt – für Sie, für mich 
und für alle unsere Gäste. Deshalb 
habe ich zusammen mit dem 
Stadtmarketing-Verein und einigen engagierten Geschäftsleuten symbolisch 
die Ärmel hochgekrempelt und die Straße gekehrt.  
Es war ein kleiner Akt, der zeigt: Jeder von uns kann etwas bewirken! 
 

Als einfache, aber wirkungsvolle Lösung für Raucherinnen und 
Raucher gibt es sog. Taschenaschenbecher. Diese sind klein, 
praktisch und helfen dabei, unsere Stadt sauber zu halten. Ich 
lade Sie herzlich ein, diese kleinen Helfer zu nutzen anstatt die 
Kippen achtlos auf die Straße zu werfen. Jede und jeder kann 
so Verantwortung für unser Stadtbild mitübernehmen. 

 
Lassen Sie uns zusammen dafür sorgen, dass unsere Römerstraße weiterhin 
ein Ort ist, an dem wir uns wohlfühlen können.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement! 
 
Herzliche Grüße  
Ihr Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Obernburg a.Main

Mitteilungsblatt Almosenturm
Stadtverwaltung Obernburg

Telefon: 0 60 22 / 61 91 0 • Telefax: 61 91 59 • E-Mail: mail@obernburg.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr • Dienstag von 14.00 – 16.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

- Amtliche Mitteilungen -

Straßensperrung zum verkaufsoffenen Sonntag am 25. Mai 
Am Sonntag, den 25. Mai 2025, wird in Obernburg die 15. Käferplage gefeiert, die gleich-
zeitig einen verkaufsoffenen Sonntag bietet. Aus diesem Anlass bleibt die Römerstraße 
zwischen der Einmündung Lindenstraße und der Ecke Juliusstraße sowie die angren-
zenden Seitenstraßen für den Straßenverkehr gesperrt. Dies betrifft die Kapellengasse, 
Obere Gasse, Untere Gasse, Badgasse, Kaisergasse, Mainstraße, Frühlingstraße, Schil-
lerstraße, Schmiedgasse, Runde-Turm-Straße, Obere Wallstraße, Burenstraße und den 
Kirchplatz.
Die Sperrung tritt am Samstag, den 24. Mai 2025, um 14 Uhr in Kraft und endet am 
Montag, den 26. Mai 2025, um 8 Uhr. Eine beschilderte Umleitung wird über die Linden-
straße und die Juliusstraße auf die Römerstraße eingerichtet.
Für Anwohner besteht die Möglichkeit, über die Dr.-Zöller-Straße und den Parkplatz  
„Römergässchen“ (ehemals Alte Tennisplätze) aus der gesperrten Altstadt auszufahren.
Darüber hinaus stehen kostenlose Parkmöglichkeiten am Festplatz, an der St. Anna- 
Kapelle, am Friedhof, am Parkhaus am Wendelinuskreisel, Parkplätze in der Lindenstraße, 
am Parkplatz Römergässchen, an der Stadthalle sowie am Pendlerparkplatz neben der 
Aral-Tankstelle zur Verfügung.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die vorübergehen-
den Einschränkungen und freuen uns auf einen gelungenen Tag voller Aktivitäten und 
Einkaufsmöglichkeiten in Obernburg. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jeder-
zeit zur Verfügung.
Viktoria Specht – Ordnungsamt 

Brückentag im Rathaus
Am Freitag, den 30. Mai 2025 ist das Rathaus geschlossen. Am Montag, 02.06.2025 sind 
wir gerne ab 8 Uhr wieder für Sie da! Ihre Stadtverwaltung
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Bekanntmachung
Amtliche Bekanntmachung gem. Art. 1 Abs. 3 Satz 2 FTG – Vollzug des Feiertagsgesetzes
Mariä Himmelfahrt bleibt auch im Jahr 2025 ein gesetzlicher Feiertag in der Stadt Obern-
burg a.Main. Laut Art. 1 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über den Schutz von Sonn- und Feier-
tagen (Feiertagsgesetz – FTG) gilt Mariä Himmelfahrt als Feiertag in Gemeinden mit über-
wiegend katholischer Bevölkerung.
Die aktuellen Daten des Zensus 2022 bestätigen:
Zum Stichtag, dem 15. Mai 2022, gab es in Obernburg a.Main mehr katholische als evan-
gelische Einwohner.
Daher bleibt die bestehende Regelung unverändert:
Mariä Himmelfahrt ist 2025 weiterhin ein gesetzlicher Feiertag in der Stadt Obernburg 
a. Main.
Obernburg a.Main, 13.05.2025

F i e g e r
Erster Bürgermeister

Wenig Wertschätzung: Sachbeschädigung in Obernburg
Die neu errichtete Toilettenanlage an der St. Anna-Kapelle sollte den Besuchern und Bür-
gern eine saubere und angenehme Nutzung bieten. Doch seit ihrer Inbetriebnahme sind 
vermehrt Fälle von mutwilliger Verschmutzung und sogar Brandstiftung in der Anlage 
zu verzeichnen. Diese Vorkommnisse stellen nicht nur eine erhebliche Belastung für die 
Reinigungskräfte dar, sondern gefährden zudem die allgemeine Sicherheit der Anlage.
Auch im angrenzenden Rosengarten wurden Fälle von Sachbeschädigung in Form von 
Graffiti entdeckt. Diese Verunstaltung öffentlicher Plätze wirft ein negatives Licht auf die 
Wertschätzung unserer Gemeinschaftseinrichtungen.
Die Stadtverwaltung ist enttäuscht über diese respektlose Behandlung von städtischem 
Eigentum und appelliert an alle Bürger, einen verantwortungsvollen Umgang mit öffent-
lichen Räumen zu pflegen.
Sollten Sie Zeuge der Vorkommnisse gewesen sein, möchten wir Sie ermutigen, sich mit 
dem Ordnungsamt in Verbindung zu setzen.
Unabhängig von möglichen Zeugenhinweisen wird die Stadtverwaltung eine Strafanzeige 
bei der Polizei stellen. Sachbeschädigung erfüllt den Tatbestand nach § 303 des Strafge-
setzbuches (StGB) und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder einer 
Geldstrafe geahndet werden.
Die Stadt Obernburg setzt auf eine gemeinsame Anstrengung aller Bürger, um das soziale 
Miteinander zu fördern und die Einrichtungen der Gemeinschaft zu schützen.
Viktoria Specht -Ordnungsamt-
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Wann ist Rasenmähen erlaubt? 
Wann ist Rasenmähen erlaubt? – Ein Überblick über gesetzliche Regelungen
In den Frühlings- und Sommermonaten herrscht in vielen Gärten Hochbetrieb. Die grüne 
Oase verlangt viel Pflege: Es wird gemäht, geschnitten und gejätet. Doch für leidenschaft-
liche Gärtner gibt es eine wichtige Regel zu beachten – die gesetzlichen Ruhezeiten für 
lärmintensive Maschinen.
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) legt klare Vorschriften fest. Laut der 32. 
BImSchV dürfen motorbetriebene Geräte an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an 
Werktagen zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr nicht betrieben werden. Diese Verordnung 
definiert detailliert, wann welche Maschinen im Freien benutzt werden dürfen. Beson-
ders laute Geräte wie Laubbläser oder Graskantenschneider haben sogar noch striktere 
Nutzungszeiten: Sie dürfen nur montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr 
sowie zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr eingesetzt werden.
Eine Ausnahme stellen Geräte dar, die mit dem Umweltzeichen gemäß der Verordnung 
Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlaments gekennzeichnet sind. Dieses Umweltzeichen 
zeigt eine Blume mit einem Kreis aus zwölf Sternen als Blütenblätter und dem Eurozei-
chen in der Mitte. Solche Geräte fallen nicht unter die genannten Regelungen.
Sind Mähroboter und Elektromäher am Sonntag erlaubt?
Leise Elektro- oder Akkurasenmäher mit dem grün-blauen EU-Umweltzeichen sind von 
der Lärmschutzverordnung ausgenommen. Dennoch ist dies kein Freibrief für die unein-
geschränkte Nutzung während der Ruhezeiten. Daher empfiehlt es sich, auch bei diesen 
Geräten auf die Sonntagsruhe Rücksicht zu nehmen.
Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Ruhezeiten
Wer sich nicht an die festgelegten Ruhezeiten hält, muss mit einem Bußgeld wegen 
Lärmbelästigung rechnen. Diese Regelung gilt nicht nur für Gartenarbeiten. Vor einer 
Eskalation sollte allerdings immer der direkte Dialog mit dem Lärmverursacher gesucht 
werden. Bringt dies keine Lösung, kann die Polizei als letzter Ausweg eingeschaltet wer-
den. Eine anhaltende Ruhestörung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Gemäß § 117 des 
Ordnungswidrigkeitengesetzes begeht man eine Ordnungswidrigkeit, wenn man „ohne 
berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen vermeidba-
ren Ausmaß“ Lärm erzeugt, der die Allgemeinheit oder Nachbarschaft erheblich belästigt 
oder die Gesundheit gefährdet.
Insgesamt ist es wichtig, die gesetzlichen Vorgaben zu kennen und zu respektieren, um 
ein harmonisches Miteinander im Wohnumfeld zu gewährleisten.
Viktoria Specht – Ordnungsamt
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Müllabfuhr beginnt im Sommer bereits um 6 Uhr 
Die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Miltenberg weist alle Bürgerinnen und 
Bürger darauf hin, dass die Müllabfuhr in den Sommermonaten früher beginnt. 
So fahren die Müllfahrzeuge von Montag, 2. Juni, bis einschließlich Freitag, 12. Septem-
ber, bereits von 6 Uhr an. Die Abfallwirtschaft bittet daher darum, die Abfallbehälter, die 
gelben Wertstoffsäcke und gegebenenfalls auch Sperrmüll, Altholz und Elektrogroßgerä-
te rechtzeitig zum Abfuhrbeginn um 6 Uhr zur Abholung bereitzustellen. 
Die Behälter sollten mit dem Griff zur Straße abgestellt werden, da dies den Müllwer-
kern die Arbeit sehr erleichtert. Von Montag, 15. September, an beginnt die Müllabfuhr 
wieder zur gewohnten Zeit.

Abfall-Service Landratsamt
Ihre Stadtverwaltung ist für die Abfallentsorgung in Obernburg/Eisenbach nicht zuständig.  
Daher gilt folgendes:
Die Abfallservicestelle nimmt Ihre Beschwerden über nicht oder nicht ordnungsgemäß 
entleerte Mülltonnen entgegen unter der Telefonnummer

0800 0412412
Unter dieser Nummer erreichen Sie auch die telefonische Sperrmüllbestellung und eine 
Ansprechperson für nicht ordnungsgemäß abgeholten Sperrmüll.
Bei Nichtabholung der Gelben Säcke wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Remondis 
unter der Telefonnummer

0800 1223255
oder per E-Mail an kleinwallstadt@remondis.de.
Leider wird Ihre Stadtverwaltung nicht kontinuierlich mit Gelben Säcken für Sie zur Ab-
holung versorgt. Es ist möglich, für diesen Müll durchsichtige Säcke zu verwenden, die 
es im Handel für kleines Geld gibt. Solche Säcke werden vom Entsorger gleichermaßen 
abgeholt.
Abfallbehälter 
anmelden – ummelden – abmelden:
Tel. 0 93 71 / 501-260, -261 oder -381
E-Mail: zag@lra-mil.de

Gelben Säcke wenden Sie sich bitte direkt an die Firma Remondis 

0800 1223255
kleinwallstadt@remondis.de.

 
Ihre Stadtverwaltung ist für die Abfallentsorgung in Obernburg/Eisenbach 
nicht zuständig. Daher gilt folgendes: 
 
Die Abfallservicestelle nimmt Ihre Beschwerden über nicht oder nicht 
ordnungsgemäß entleerte Mülltonnen entgegen unter der Telefonnummer 
 

0800 0412412 
 

Unter dieser Nummer erreichen Sie auch die telefonische Sperrmüll-
bestellung und eine Ansprechperson für nicht ordnungsgemäß abgeholten 
Sperrmüll. 
 
 
Bei Nichtabholung der Gelben Säcke wenden Sie sich bitte direkt an die Firma 
Remondis unter der Telefonnummer 
 

 0800 2477677 
 

oder per E-Mail an kleinwallstadt@remondis.de. 
Leider wird Ihre Stadtverwaltung nicht kontinuierlich mit Gelben Säcken für 
Sie zur Abholung versorgt. Es ist möglich, für diesen Müll durchsichtige Säcke 
zu verwenden, die es im Handel für kleines Geld gibt. Solche Säcke werden 
vom Entsorger gleichermaßen abgeholt. 
 
 
Abfallbehälter 
anmelden – ummelden – abmelden: 
Tel. 0 93 71 / 501-260, -261 oder -381 
E-Mail zag@lra-mil.de 
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Ludwig Vad als Feldgeschworener geehrt
Unser Obmann der Feldgeschworenen, Ludwig Vad, wurde für 40 Jahre Tätigkeit als  
Feldgeschworener in Obernburg vom stellvertretenden Landrat Bernd Schötterl ausgezeich-
net. Herr Vad ist zudem als Kassier der Feldgeschworenen auf (Altland-) Kreisebene tätig.
Die Stadt Obernburg gratuliert Ludwig Vad und bedankt sich ganz herzlich für sein lang-
jähriges Engagement.

v.l.n.r.: Christian Schüßler (Kreisobmann der FG im Altlandkreis Obernburg), Ludwig Vad, Bürgermeister Dietmar 
Fieger und stellvertretender Landrat Bernd Schötterl� Foto: Winfried Zang

Amtsgericht Aschaffenburg - Immobiliarvollstreckung
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am Dienstag, den 01.07.2025 um 
13.30 Uhr im Amtsgericht Aschaffenburg, Erthalstraße 3, 63739 Aschaffenburg, Raum 62 
Sitzungssaal öffentlich versteigert werden:
Grundbucheintragung: Teileigenturm, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts 
Obernburg a. Main von Obernburg a. Main
Miteigentumsanteil verbunden mit Sondereigentum
ME-Anteil	 Sondereigentums-Art	 SE-Nr.	 Blatt
192/10.000	 Räume	 15	 6525
an dem rechtlich vereinigten Grundstück
Gemarkung	 Flurstück	 Wirtschaftsart und Lage	 Anschrift	 Hektar
Obernburg a.Main	 84	 Gebäude- und Freifläche	 Am Stiftshof 3	 0,0296
Obernburg a.Main	 84/1	 Gebäude- und Freifläche	 Römerstraße 66,68,70	 0,0166
Obernburg a.Main	 87	 Gebäude- und Freifläche	 Römerstraße 70,66,68	 0,0113
Obernburg a.Main	 88	 Gebäude- und Freifläche	 Römerstraße 70,66,68	 0,0230
Obernburg a.Main	 105/3	 Gebäude- und Freifläche	 Am Stiftshof 3	 0,0182
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Das Grundstück ist bebaut mit einem 2-3 geschossigen Wohn- und Geschäftshaus (gemi-
sche Nutzung) im Ensembleschutzgebiet „Altstadt Obernburg am Main“. Das Objekt besteht 
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aus einer im Erdgeschoss befindlichen Ladeneinheit, derzeit als Bürofläche genutzt, sowie 
einem im Untergeschoss befindlichen Lagerbereich; Baujahr 1994; Nutzfläche ca. 63 qm.
Verkehrswert: 142.500.00 Euro 
Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de
Bietinteressenten können das vollständige Gutachten beim Amtsgericht Aschaffenburg, 
Schlossplatz 5, 63739 Aschaffenburg, einsehen. Um vorherige telefonische Terminab-
sprache wird gebeten (Tel. 06021/398-2210).
Amtsgericht Aschaffenburg
Abteilung für Immobiliarvorstreckung

Sterbefälle
24.04.2025	 Josef Baum, Lindenstr. 30 A
24.04.2025	 Gertrud Muschik, Brückenstr. 20

Jubilare
Die Stadt Obernburg und ihr Bürgermeister freuen sich, den Bürgerinnen und Bürgern 
zum 80., 85., 90., 95. und dann zu jedem Geburtstag sowie zum 50., 60., 65. und 
70. Ehejubiläum persönlich gratulieren zu dürfen.
Wer eine persönliche Gratulation nicht wünscht, wird gebeten, das Büro des 
Bürgermeisters zu informieren: Tel. 6191-11 oder E-Mail birgit.lapresa@obernburg.de. 
Vielen Dank.
Jubiläen werden von uns weder im Amtsblatt noch in der lokalen Presse veröffentlicht.
Wenn Sie eine Veröffentlichung wünschen, ist eine persönliche und schriftliche Einver-
ständniserklärung notwendig. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das Meldeamt 
unter den Tel. 6191-26 oder 6191-32.

- Nichtamtliche Mitteilungen -

Römerlauf 
Schnupperlaufen „Römerlauf Obernburg“
Für alle Läuferinnen und Läufer des Römerlaufs bieten wir auch dieses Jahr unser  
Schnupperlaufen an.
Strecke kennenlernen - Erinnerungen auffrischen - Einfach mal probieren 
Wir laufen in Gruppen mit unterschiedlichen Laufzeiten - wir richten uns nach EUCH.  
2. Termin	 Samstag, 24.05.2025 um 16:00 Uhr
Treffpunkt:	 Start/Ziel Römerlauf - Am Oberen Tor
Anmelden ist nicht erforderlich.



Seite 10 – Amts- und Mitteilungsblatt Obernburg Nr. 10 vom 23.05.2025








 

 








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











😊😊😊😊







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










































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Rentenanträge und Beratung

Sehr geehrte Versicherte, bitte wenden Sie sich in Fragen der Rentenversicherung an 
einen der beiden folgenden Berater:
•	Herrn Dieter Roth, Großwallstadt, Tel. 0160-94631973, E-Mail: ed.roth@medionmail.com
•	Herrn Ralf Kreile, Erlenbach a.Main, Tel. 0179-6761125, E-Mail: ralf.kreile@t-online.de
Die beiden Herren sind von der Deutschen Rentenversicherung offiziell beauftragt.
Alternativ können Sie sich auch über das Landratsamt, Tel. 09371/501-0, zu einer Renten-
beratung anmelden (keine Antragstellung möglich).
Ihre Stadtverwaltung

Veranstaltungen im Monat Juni

VERANSTALTUNGEN OBERNBURG 20259

Wann? Was? Wer? Wo?

01.06.2025 Römerlauf MainLauf.de Römerstraße / Altstadt 

01.06.2025 125 Jahre Waldhausverein 
„Obernburg-Spargel trifft 
Waldhaus“

Waldhausverein 
Obernburg e.V. 

Waldhaus Obernburg 

01.06.2025
15 Uhr

Römische Stadtführung Förderkreis Mainlimes-
Museum e.V.

Am Römermuseum

14.06.2025 Verträumte  
Angelegenheit

Air Diskothekenbetriebs 
GmbH & Co. KG, 
Würzburg

Mainanlagen/Festplatz

15.06.2025
 

Maingaudi (Familienfest) Air Diskothekenbetriebs 
GmbH & Co. KG, 
Würzburg

Mainanlagen/Festplatz

19.06.2025
14 Uhr

Familiennachmittag
Natur – Bienen – Honig

Bayerischer 
Bauernverband

Bauernhof Marco Vad 
Pflaumheimer Weg 9

20.06.2025 
ab 18 Uhr 

Tauschabend Briefmarkentauschring Gasthaus Römerhof 

23.06.2025 Generalversammlung TSV Olympia Eisenbach Sportheim Eisenbach 

27.06.2025 AH-Turnier TSV Olympia Eisenbach Sportplatz Eisenbach

28.06.2025 Sommer-Biathlon Schützengesellschaft 
Eisenbach 1958 e.V. 

Schützenhaus auf der 
Hardt 

28. – 
29.06.2025 

Musikfest Musikverein Obernburg Parkplatz 
Römergässchen

Juni

Stand: 23.05.2025
Wird monatlich aktualisiert

Bitte teilen Sie Terminabsagen und Änderungen mit:  
E-Mail: amtsblatt@obernburg.de

Den vollständigen Veranstaltungskalender 
finden Sie hier: 
www.obernburg.de/freizeit-tourismus
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RömerMuseum Obernburg  
Römische  

STADTFÜHRUNG                
  

1. Juni 2025 
6. Juli 2025 

3. August 2025  
Treffpunkt 15 Uhr  

Römermuseum 
Bei ungeeigneter Witterung (Regen, Hitze etc.) findet die Führung im Museum statt. 

Der Museumseintritt ist dann frei.  Kinder 2 €, Erwachsene 3 €, ermäßigt 2 €, Familie 6 €   
Dauer Führung: ca. 1½ h 

V.i.S.d.P.: Förderkreis Mainlimes-Museum e.V., Rosenstraße 6, 63785 Obernburg — www.roemerverein.de Fo
to
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5. Juni
Cocktails für die

ganze Familie
15-18 Uhr

Die Stadtjugendpflege lädt alle
Kids, Jugendlichen und Familien für

Spiel und Spaß ein.
Es werden viele coole Spielgeräte

zum Ausleihen und diverse Aktionen
angeboten.

Spikeball, 
Boccia, Cornhole,

Federball, Tischtennis,
Basketball, uvm.

Lasst euch vom Zeltlagerteammit leckeren alk.freienCocktails den Nachmittagversüßen und genießt die Zeitim Wiesentalpark.

 

Wiesentalpark
Eisenbach
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   











war die erste Besichtigung der “Chagallfenster” in 





















“Mainz ist eine Reise wert” 
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


















–
  

–

Anlauf- und Beratungsstellen für Menschen  
mit (drohender) Beeinträchtigung

•	 EUTB Miltenberg
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit (drohender) Beeinträchtigung Brücken-
straße 17, Eingang Von-Stein-Straße, 63897 Miltenberg, Telefon: 09371 9493487, E-Mail: 
eutb@awo-unterfranken.de , www.teilhabeberatung.de .
Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) unterstützt in allen
Fragen zur Rehabilitation und Teilhabe Menschen mit (drohender) Beeinträchtigung oder 
Angehörige auf Augenhöhe unverbindlich und kostenfrei.
•	 Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V., Offene Hilfen
Marienstraße 21, 63820 Elsenfeld, Telefon: 06022 26402-14, 
E-Mail: offene-hilfen@lebenshilfe-miltenberg.de, www.lebenshilfe-miltenberg.de .
Die Offenen Hilfen organisieren Freizeitangebote für Menschen mit Behinderungen in 
allen Altersgruppen. Es gibt Sportgruppen, Tagesausflüge und Urlaubsreisen.
Im Beratungsdienst können Menschen mit Behinderungen zu sozialrechtlichen Themen 
beraten werden.
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•	 Inklusionsberatungsstelle Schule
Sprechstunde: Donnerstag 9 bis 12 Uhr, Telefon: 09371 501-567 oder 0152 24846922, 
E-Mail: inklusion@lra-mil.de, www.schulamt-miltenberg.de .
Eltern, Schüler:innen, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonal und weitere Personen 
erhalten hier ein ergänzendes unabhängiges Angebot zu anderen Beratungs- und 
Fördereinrichtungen über optimale Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten unterschied- 
licher Förderbedarfe, über Inklusion an Schulen, schulische Fördermöglichkeiten, Ein-
schulung und relevante rechtliche Aspekte.
•	 Integrationsfachdienst Aschaffenburg 
Der IFD Aschaffenburg unterstützt als kostenlose Beratungsstelle Arbeitnehmer und  
Arbeitgeber zum Thema „Arbeit und Beeinträchtigung, Inklusion am Arbeitsplatz und 
Förderung und Sicherung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. 
Weitere Informationen sind auf der aufgeführten Homepage zu finden: 
www.ifd-ab.de
•	 Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber in Bayern
Der EAA unterstützt als kostenlose Beratungsstelle Arbeitgeber zum Thema „Arbeit und 
Beeinträchtigung, Inklusion am Arbeitsplatz und Förderung und Sicherung der Beschäfti-
gung schwerbehinderter Menschen. 
Weitere Informationen sind auf der aufgeführten Homepage zu finden: 
www.eaa-bayern.de
•	 Bezirk Unterfranken
Zu festen Terminen berät im Landratsamt Miltenberg ein Mitarbeiter des Bezirks beson-
ders im Hinblick auf Eingliederungshilfen und Kostenübernahmen von Hilfsmitteln kos-
tenfrei. Mehr Informationen, Anmeldung und die Termine: 
www.bezirk-unterfranken.de/soziales/sozialleistungen1/beratungsangebote .
•	 Kommunale Behindertenbeauftragte des Landkreises Miltenberg
Ansprechpartnerin für alle Anliegen für Menschen mit (drohender) Beeinträchtigung wie 
etwa Barrieren im Straßenverkehr, Ortsbegehungen, Stellungnahmen, inklusive Projekte:  
Landratsamt Miltenberg, Brückenstr. 2, 63897 Miltenberg, Telefon: 09371 501-551, 
 E-Mail: Nadja.Schillikowski@lra-mil.de, www.landkreis-miltenberg.de .

LRA: Kommunale Abfallwirtschaft
Wir bitten um Berücksichtigung unserer allgemeinen Rufnummern und Öffnungszeiten:
Kommunale Abfallwirtschaft beim Landratsamt Miltenberg:
Allgemeine Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:	 08:00 - 12:30 Uhr
Montag und Donnerstag:	 14:00 - 16:00 Uhr
Mit vorheriger Terminvereinbarung auch außerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten



Seite 24 – Amts- und Mitteilungsblatt Obernburg Nr. 10 vom 23.05.2025

Abfallberatung
Telefonnummern:	09371 / 501 – 380 und – 384 
E-Mail:	 abfallwirtschaft@lra-mil.de
Abfallservice
Abfallservicestelle (Reklamationen für die Fraktionen Restabfall, Bioabfall, Papier und 
Sperrmüll / Altholz / Elektrogroßgeräte)
Telefon: 0800 0412412, E-Mail: abfallservice@lra-mil.de
Telefonzeiten Abfallservicestelle
Montag	 08:00 bis 16:30 Uhr
Dienstag:	 08:00 bis 16:30 Uhr
Mittwoch:	 08:00 bis 16:30 Uhr
Donnerstag:	 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitag:	 08:00 bis 14:00 Uhr
Sperrmüll-Anmeldung Online
https://www.landkreis-miltenberg.de/themen/abfall/sperrmuell.html
Gelbe Säcke: Abfallservicestelle Remondis Kleinwallstadt für nicht abgeholte gelbe Wert-
stsoffsäcke im Landkreis Miltenberg: 0800 1223255
Terminvereinbarung & Information:
Für private Anlieferungen ist eine Voranmeldung nötig.
Bitte melden Sie sich über folgenden Link an: 
https://www.terminland.de/abfallwirtschaft-miltenberg
Sollte eine Online-Anmeldung mangels EDV-Ausstattung nicht möglich sein, ist eine  
telefonische Anmeldung in der Zeit von Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.00 Uhr unter 
09371 501-392 möglich.
Sie benötigen für die Anmeldung auch Ihre Objektnummer.
Müllumladestation Erlenbach:
Öffnungszeiten (April bis Oktober):
Montag:	 08:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag:	 08:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag:	 08:00 bis 16:00 Uhr
Freitag:	 08:00 bis 18:00 Uhr
Samstag:	 08:00 bis 13:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag können keine Problemabfälle angenommen werden!
Öffnungszeiten (November bis März):
Montag - Freitag:	 08:00 bis 16:00 Uhr
Samstag:	 08:00 bis 13:00 Uhr
Kontakt:	Telefon: 06022 614367, Telefax: 06022 614368
E-Mail:	 abfallwirtschaft@lra-mil.de
Auf allen Abfallwirtschaftsanlagen ist die Zahlung der ggf. anfallenden Anlieferge- 
bühren mittels EC-Karte, Visa und Mastercard möglich. 
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Lebenshilfe im Landkreis Miltenberg e.V. 

 

AAuusssstteelllluunngg  
Samstag, 24.05.25: 16.00 – 19.00 Uhr mit Lesung von Texten 
Sonntag, 25.05.25: 13.00 – 18.00 Uhr 
Ort: Obernburg, Römerstraße 85, erstes Obergeschoß, neben 
dem Büro des Landtagsabgeordneten Thomas Zöller 

 

EEiinn  IInnkklluussiioonnsspprroojjeekktt  ddeerr  
LLeebbeennsshhiillffee  iimm  LLaannddkkrreeiiss  MMiilltteennbbeerrgg  ee..VV..  
zzuumm  TThheemmaa  „„NNSS--EEuutthhaannaassiiee--VVeerrbbrreecchheenn““  
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Tag der offenen Gartentür 
Inspirationen durch Einblicke in Privatgärten
Den Gartenfreundinnen und Gartenfreunden bietet sich am Tag der offenen Gartentür 
am Sonntag, 1. Juni, zwischen 10 und 17 Uhr die Gelegenheit für Einblicke in mehrere 
Privatgärten.
Für Gartenliebhaber und Hobbygärtner bietet der eigene Garten die Möglichkeit, den All-
tag und den Stress hinter sich und die Seele baumeln zu lassen. Besonders spannend wird 
es für Gartenbegeisterte, wenn sie in fremden Gärten Inspirationen sammeln und das 
eine oder andere anregende Gespräch mit Gleichgesinnten führen können.
In diesem Jahr können folgende Privatgärten besichtigt werden:
Edeltraud Klement, Schwarzwaldstraße 3, Niedernberg: Im Natur- und Kunstgarten wer-
den durch Benjeshecke, schattenspendende Bäume, Sträucher und Stauden grüne Inseln 
geschaffen – eine perfekte Kulisse und ganzjähriger Ausstellungsort für die keramischen 
Plastiken der Gartenbesitzerin.
Jana Giegerich, Rhönstraße 9, Mömlingen: Das liebevoll gestaltete Refugium fügt sich har-
monisch in die vorhandene Hanglage ein. Auf rund 600 Quadratmetern erstreckt sich eine 
durchdachte Kombination aus Muschelkalkquadern, eleganten Ziergehölzen und grazilen 
Gräsern, die dem Garten Struktur und Charakter verleihen.
Ingeborg Wolf, Kastellstraße 22, Klingenberg-Trennfurt: Ein weitläufiger Wohngarten mit 
einer Vielzahl an unterschiedlichen Stauden und Gehölzen, der sich in seiner Vielfalt dem 
Besucher erst allmählich erschließt.
Astrid und Klaus Lurz, Mozartstraße 2, Mönchberg: Ein über 60 Jahre gewachsener, rund 
800 Quadratmeter großer Wohn- und Nutzgarten mit einer Fülle verschiedener Ziersträu-
cher und kleiner Streuobstwiese.
Familie Neckermann-Straub, Fasanenallee 7, Großheubach: Der zertifizierte Naturgarten 
mit einer Vielzahl an Stauden, Sträuchern und Bäumen bietet unterschiedlichste blühende 
Aspekte fürs Auge.
Familie Mengler, Königsberger Straße 19, Großheubach: In diesem Garten fallen zwischen 
einer abwechslungsreichen Bepflanzung sofort die kunstvollen Rosen und Gestelle aus 
rostigem Stahl ins Auge.
Ausführlichere Beschreibungen der Gärten und Informationen sind unter www.bezirks-
verband-gartenbau-unterfranken.de/veranstaltungen/tag-der-offenen-gartentuer/ zu fin-
den. Zudem liegen Broschüren mit weiteren Informationen in den Gemeinden aus. Das 
Landratsamt Miltenberg und der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Milten-
berg-Obernburg suchen weitere Gartenbesitzer, die im nächsten Jahr ihren Garten Besu-
cherinnen und Besuchern für einen Kurzurlaub im Grünen öffnen wollen – ob groß oder 
klein, Küchen- und Kräutergärten, romantischer Landhaus- oder moderner Stadtgarten. 
Auch Gärten im Entstehen sind an diesem Tag gern gesehen, bieten sie doch Gesprächs-
stoff sowohl für Besitzer als auch für Besucher. Interessenten melden sich beim Kreisfach-
berater für Gartenkultur und Landespflege, Gabriel Abt (Telefon: 09371/501-582, E-Mail 
gabriel.abt@lra-mil.de).
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Beratungstag für ehrenamtliche gesetzliche Betreuer:innen
Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Aschaffenburg bietet am Mittwoch, 28.05.2025 
von 10.00 – 14.00 Uhr einen Beratungstag für ehrenamtliche gesetzliche Betreuerinnen 
und Betreuer an. Wir helfen bei allen Fragen, die nach der Übernahme einer ehrenamt-
lichen gesetzlichen Betreuung entstehen. Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei. 
Es besteht ebenso die Möglichkeit einer Telefonberatung.Gerne kann auch ein Alterna-
tivtermin vereinbart werden. Anmeldung: Sozialdienst kath. Frauen e.V. Aschaffenburg, 
Erbsengasse 9, Aschaffenburg. Tel. 06021/27806.
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Das nächste Amtsblatt Nr. 11 erscheint am 06.06.2025.

Geänderter ANNAHMESCHLUSS Almosenturm
MITTWOCH, 28.05.2025, 18 Uhr. 

Bitte senden Sie Ihre Werbeanzeigen  
an HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).

Privatanzeigen können Sie über unsere Homepage www.hansenwerbung.de aufgeben.
Textveröffentlichungen geben Sie bitte in unser Redaktionssystem ein.

Sie haben noch keinen Zugang zum Redaktionssystem?  
Schreiben Sie uns unter redaktionssystem@hansenwerbung.de.

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.  


